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Protokoll 

über die, am Montag, den 27. März 2017 

um 18.00 Uhr, 

im Rathaus Pressbaum 

stattgefundene 

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 

     ÖFFENTLICHER TEIL 

Anwesend:  

Fraktion ÖVP: Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-

Hofhansl, StR DI Josef Wiesböck, StR Irene Heise, UStR DI Fritz Brandstetter, 

GR Franz Kerschbaum, GR Maria Auer, GR Thomas Tweraser, GR DI Robert 

Hartlieb, GR Markus Naber BA MA MSc, GR Roswitha Hejda, GR Martin 

Söldner, GR Elisabeth Szerencsics, GR DI Erik Kieseberg, 

Fraktion SPÖ: Vzbgm. Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter, GR Dr. Peter 

Großkopf, GR Ing. Strombach, GR Michael Soder Msc, GR Ing. Thomas Ded 

Fraktion WIR: StR Wolfgang Kalchhauser, GR Ing. Jochen Pintar, GR Günter 

Fahrner 

Fraktion FPÖ: StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil., GR Mag. Helfried 

Jedlaucnik 

Fraktion Grüne: UStR Michael Sigmund, GR Christine Leininger, GR Philip 

Renner 

Fraktion Neos: GR Alexander Knapp, GR Tanja Ehnert 

Entschuldigt: GR DI Verena Nekham (FPÖ), GR Jutta Polzer 

(ÖVP), GR Franz Langer (SPÖ) 

Entschuldigt verspätet: GR Markus Naber BA MA MSc und GR Michael 

Soder Msc. kommen während Top 2, GR Ing. 

Thomas Ded kommt während Top 5  

Frühzeitig verlassen:  

Auskunftspersonen:          Stadtamtsdirektorin Andrea Hajek 

Schriftführerin:  Michaela Kröss 

Beginn:    18.00 Uhr 

Ende:    19.56 Uhr 
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Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind 

erfolgt, die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Es wurde 1 Dringlichkeitsantrag eingebracht: 

1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner bezüglich eines 

Zusatzes zur Grundsatzvereinbarung betreffend die Nutzung von 

Räumlichkeiten, Einrichtungen und Flächen der PKomm-Pressbaumer 

Kommunal GmbH durch die Untermieterin der Schulstiftung der Erzdiözese 

Wien, am Schulstandort 3021 Pressbaum, Fünkhgasse 45a. 

Der Bürgermeister ersucht um Zuerkennung der Dringlichkeit. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

Wird unter Top 10 behandelt. 

Top 7 und 13 werden abgesetzt. 

Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein: 

TAGESORDNUNG 

Öffentlicher Teil: 

1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (27.02.2017) 

2. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Großkopf) 

3. Beschluss Rechnungsabschluss 2016 samt Bilanz Fa. PKomm 2015 (StR DI 

Wiesböck) 

4. Grundsatzbeschluss Projekt Gehsteig Rekawinkel (UStR DI Brandstetter) 

5. Nachträgliche Beschlussfassung Pachtverträge ÖBF (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 

6. Unterstützung Flüchtlingsverein (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 

7. Beschlussfassung Kaufvertrag ÖBF (UStR DI Brandstetter) 

8. Ankauf Rasentraktor für den Wirtschaftshof (GR Mag. Jedlaucnik) 

9. Personalkostenförderung NMS-Hort-Standort der Erzdiözese Wien (StR Heise) 

10. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

11. Berichte 

Nicht öffentlicher Teil 
12. Personalangelegenheiten (StR DI Wiesböck) 

13. Kostenersatz für gemeindeeigene Leitungen auf Privatgrund (UStR DI 

Brandstetter) 

14. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

15. Berichte 
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Zu Top 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 

(27.02.2017) 

Sachverhalt: 

Es wurde eine Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung eingebracht von StR 

Krischel Bakk.phil.: 

Liebe Andrea, liebe Michaela! 

Ich nehme den Einwand zum Protokoll der letzten Gmr-Sitzung zurück und 

übermittle nun untenstehend Helfried's Vorschlag, der wie folgt lautet: 

Zu Top 31 der Sitzung im nicht öffentlichen Teil bitte ich um folgende Ergänzung: 

StR Krischel bekommt trotz mehrmaliger Anfrage an Herrn Bürgermeister und an StR 

Wiesböck keine Antwort auf die Frage der Dringlichkeit. Es wurde somit kein Grund 

genannt, was an diesen Antrag "dringlich" sei! Ihr Ersuchen 

diesen Tagesordnungspunkt  in der nächsten GR-Sitzung ordentlich auf die 

Tagesordnung zu stellen - damit man sich gründlich mit dem Sachverhalt 

befassen kann - wurde nicht näher behandelt. 

Danke und liebe Grüße, 

Anna-Leena 

Gesendet: Montag, 06. März 2017 um 16:26 Uhr 

Von: "Jedlaucnik Helfried" <Helfried.JEDLAUCNIK@bmvit.gv.at> 

An: "Anna-Leena Lauber" <ALauber@gmx.at> 

Betreff: AW: Einwand zu Protokoll Gemeinderatssitzung 2017-02-27 

Hallo Anna-Leena 

Vorschlag: 

Zu Top 31 der Sitzung im nicht öffentlichen Teil bitte ich um folgende Ergänzung: 

StR Krischel bekommt trotz mehrmaliger Anfrage an Herrn Bürgermeister und an StR 

Wiesböck keine Antwort auf die Frage der Dringlichkeit. Es wurde somit kein Grund 

genannt, was an diesen Antrag "dringlich" sei! Ihr Ersuchen 

diesen Tagesordnungspunkt  in der nächsten GR-Sitzung ordentlich auf die 

Tagesordnung zu stellen - damit man sich gründlich mit dem Sachverhalt 

befassen kann - wurde nicht näher behandelt. 

LG, Helfried 

StR Krischel bakk.phil. zieht die Einwendung zurück und somit gilt das Protokoll als 

genehmigt. 

mailto:Helfried.JEDLAUCNIK@bmvit.gv.at
mailto:ALauber@gmx.at
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Zu Top 2 – Bericht Prüfungsausschuss 

1 – Überprüfung des Rechnungsabschlusses 2016 im Hinblick auf die Einhaltung des 

Voranschlags 2016 

Beim RA 2016 wurde im o.H gegenüber dem ausgeglichenen VA ein Überschuss 

von 492.296 € erzielt. Ebenso im ao.H, in dem unter Berücksichtigung aller 

Abwicklungen aus den Vorjahren, durch geringere Ausgaben ein Überschuss von rd. 

2 Mio. € ausgewiesen wurde. Ohne die Vorjahre betrug der Überschuss im aoH 1, 5 

Mio. €. 

Aus dem beiliegenden Vergleich des RA 2016 mit dem VA ist zu ersehen, dass im 

o.H in den meisten Positionen Ausgabenreduzierungen erfolgten, während bei den 

Einnahmen nur in einigen Fällen weniger Einnahmen als veranschlagt erzielt wurden.  

Höhere Ausgaben als veranschlagt gab es vor allem beim Winterdienst (Leistungen 

Dritter), wo mit 266.300 € die Ausgaben um 91.641 € (30%) gegenüber dem RA von 

347.941 € zu nieder veranschlagt wurden, weil sie 2015 auch bei 323.000 € lagen. 

Auch bei der Gebäudeinstandhaltung beim Wirtschaftshof gab es eine 

Ausgabenüberschreitung von 59.341 € (197%). Sie erfolgte aber aufgrund eines 

einstimmigen GR-Beschlusses vom 22.9.2016 mit Bedeckung aus dem Überschuss 

2015.  

Die Ausgabensteigerung für WVA Sanierungsarbeiten um 60.249 € (50%) erfolgte 

auch aufgrund eines GR-Beschlusses vom 29.06.2016.  

Höhere Ausgaben für die Ersätze für Verwaltungszweige (Friedhofgebarung, Müll) 

ergaben sich durch Abweichungen von den mit einem Durchschnittswert aus der 

Vergangenheit veranschlagten Aufwandswerten.  

Geringere Einnahmen ergaben sich bei den Mieten der NMS primär auf Basis der 

vertraglich vereinbarten Kopf-quote für Schüler durch die rückläufige Schülerzahl bei 

der HLW im Schulgebäude der NMS. So kam keine 1. Klasse zustande.  

Die positiven Einnahmensteigerungen im RA 2016 gegenüber dem VA ergaben sich 

vor allem aus den Auf-schließungsgebühren für die Parzellierungen des Bauprojekts 

B.R.O.T. (rd 400.000 €) und die Grundstücks-teilungen bei den beiden Bauer-Gauß 

Bauprojekten in Haitzawinkel sowie ergaben sich allgemein aus der regen 

Bautätigkeit und sind vom Zeitpunkt der Baubewilligungen abhängig, was zum 

Zeitpunkt des Voranschlags nicht voll vorhersehbar war. 
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Auch bei den Zahlen des Querschnitts, wo o.H und ao.H zusammengefasst werden, 

ergaben sich im RA 2016 durchwegs zum Teil deutliche Saldenverbesserungen 

gegenüber dem VA. Ausgabenreduzierungen gegenüber dem VA gab es auch bei 

den zusammengefassten Personalaufwendungen (-157.500 €) und auch beim 

Verwaltungs- und Betriebsaufwand (-164.776 €) 

Ebenso verringert hat sich auch der Schuldenstand von veranschlagten 18,759.600 € 

auf 17,045.810 € gemäß RA 2016. Auch die Haftungen haben sich gemäß RA gegen 

dem VA von 8,2 Mio. € auf 8,03 Mio. € reduziert. Allerdings hat sich der 

Schuldenstand gegenüber dem RA 2015 (16,54 Mio. €) und die Prokopf-

Verschuldung auf 2.379 € (ohne Haftungen und Leasing) erhöht. 

Resumé: Der Prüfungsausschuss stellt die rechnerische Richtigkeit des RA 2016 

fest. Stichprobenweise wurden hierfür einige Rechnungen kontrolliert, ob sie mit den 

Zahlen des RA 2016 übereinstimmen. Aus dem Vergleich des RA 2016 mit dem VA 

ist erkennbar, dass die ausgewiesenen Überschüsse einerseits Folge der zum 

größten Teil und teilweise deutlich unterschrittenen Ausgaben ist, und anderseits 

durch Erhöhungen der eigenen Steuern und Abgaben erzielt wurden, wobei der 

Voranschlag der Einnahmen eher vorsichtig erfolgte. Nur in 3 Fällen gab es deutliche 

Ausgabenerhöhungen, von denen zwei aufgrund von GR-Beschlüssen erfolgten. 

Lediglich beim Winterdienst durch Dritte erfolgte der Voranschlag im Vergleich zu 

den Vorjahresausgaben eher unrealistisch niedrig. Im Hinblick auf die Verschuldung 

der Gemeinde empfiehlt der Prüfungsausschuss in Zukunft eine eher restriktive 

Vorgangsweise und die Aufnahme von weiteren Darlehen verstärkt auf der Basis von 

projektbezogenen Kosten/Nutzenüberlegungen zu beschließen. 

Zu Top 4 – Allfälliges 

Herr GR Dr. Peter Großkopf bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung 

um 10:15 Uhr. 
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Zu Top 3) - Vorberatung: Rechnungsabschluss 2016 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Wiesböck/M. Tschebul) 

Der RA 2016 wurde ordnungsgemäß kundgemacht und liegt zur öffentlichen 

Einsichtnahme vom 10.03.2017 bis 24.03.2017 auf. 

Innerhalb der Auflagefrist eingebrachte Stellungnahmen von Gemeindemitgliedern 

werden in der Sitzung des Gemeinderates am 27.03.2017 behandelt. 

Im RA 2016 ist folgendes zu beachten: 

 BZ für aoH Straßenbau € 250.000,00 und € 80.000,00 erhalten. 

Nachstehend die Summen des RA 2016 und die Kundmachung des RA 2016: 

oH 

Soll-

Überschuss 

2015 

         

372.451,36    

  

 

Einnn. oH. 

   

17.178.174,43    Ausg. oH    17.058.330,18    

  

   

17.550.625,79    

 

   17.058.330,18    

 

Soll-

Überschuss 

2016 

         

492.295,61    

  

     

aoH 

Ergebnis 

Vorjahr 

-        

568.637,14    

  

 

Einn. aoH 

      

4.811.711,54    

Ausg. 

aoH       2.245.764,16    

  

      

4.243.074,40    

 

      2.245.764,16    

     

 

   

 

 

Differenz 2016 

aoH 

      

1.997.310,24    

   

STADTGEMEINDE PRESSBAUM 

 

Aktenzeichen: FIN-

0231/2017 
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Verwaltungsbezirk: St. Pölten-Land 

Land: Niederösterreich 

 

 

  

 

BearbeiterIn: Monika 

Tschebul 

e-mail:

 monika.tschebul@pressba

um.gv.at 

Telefon: 02233/522 32-81  

Datum: 06.03.2017 

 

Öffentliche Kundmachung 

Der Rechnungsabschluss 2016 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom 10.03.2017 

bis 24.03.2017 während der Parteienverkehrszeiten, Montag bis Freitag, von 08.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich Dienstag, von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am 

Gemeindeamt, 2. Stock, Finanzabteilung, Zimmer Nr. 28, zur öffentlichen 

Einsichtnahme auf. 

Die Auflage wird mit dem Hinweis kundgemacht, dass es jedem Gemeindemitglied 

freisteht, zum Rechnungsabschluss  2016, innerhalb der Auflagefrist, beim 

Gemeindeamt schriftliche Stellungnahmen einzubringen. 

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss für das 

Haushaltsjahr 2016 findet voraussichtlich am Montag, 27.03.2017 im Rathaus 

Pressbaum, Hauptstraße  58, 1. Stock, Sitzungssaal statt. 

     Der Bürgermeister: 

              Josef Schmidl-Haberleitner 

 

Angeschlagen am: 09.03.2017 

Abgenommen am: 27.03.2017 
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Als Teil des RA lt. NÖGO 1973 §83 Abs.1 liegt die Bilanz der Pressbaumer 

Kommunal GmbH Hauptstraße 63, 3021 Pressbaum, als 100% Tochter der 

Stadtgemeinde Pressbaum, bei. 

Die Bilanz 2015 weist folgende Kennzahlen aus: 

Bilanzgewinn  €      57.360,68 

Anlagevermögen  € 9.098.661,72 

Verbindlichkeiten € 7.430.214,51 

Die Bilanz sowie der Geschäftsbericht und der Bericht des Wirtschaftsprüfers wurde 

bereits in der GR Sitzung vom 20.09.2016 zur Kenntnis gebracht. 

Der RA 2016 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 13.03.2017 vorberaten. 

Der RA 2016 wird in der Sitzung des Stadtrates am 13.03.2017 vorberaten. 

Der RA 2016 wird dem Prüfungsausschuss am 17.03.2017 zur Bestätigung der 

rechnerischen Richtigkeit und der Übereinstimmung mit dem VA 2016 bzw. den 

Nachtragsvoranschlägen (gem. §82 (2) NÖ GO 1973), unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, innerhalb der Auflagefrist 

vorgelegt.  

Es wurde eine schriftliche Stellungnahme von BM Alfred Rauchberger eingebracht, 

welche von StR DI Wiesböck während der Sitzung behandelt wurde. 

Es gibt eine mehrheitliche Empfehlung des Finanzausschusses. 
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Wortmeldungen: GR Dr. Großkopf, Bgm. Schmidl-Haberleitner, GR Mag. Jedlaucnik 

StR DI Wiesböck stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge den vorliegenden Rechnungsabschluss 2016 inkl. Bilanz und 

Geschäftsbericht der Fa. PKomm für das Jahr 2015 beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen: Fraktion Grüne 

Mehrheitlich angenommen. 

 

Zu Top 4 – Grundsatzbeschluss Projekt Gehsteig Rekawinkel 

Sachverhalt: (vorbereitet von UStR DI Brandstetter /W. Dibl) 

Im Zuge des Sanierungsprojektes ist die Sanierung des Gehsteiges entlang der 

Rekawinkler Hauptstraße vom „Platzl“ (ONr.31) bis ca. Gemeindegrenze (ONr.85) 

geplant. Im Zuge der Sanierung ist auch der Ausbau eines Rad-Gehweges 

beabsichtigt. Des Weiteren soll in diesem Bereich die Wasserleitung erneuert 

werden. Die Oberflächenwässer (RW-Kanal) müssen neu gefasst und teilweise in 

einer Neuverrohrung abgeleitet werden. Im selben Bereich führt die EVN-Strom eine 

Erdverkabelung durch, folglich ist auch die Straßenbeleuchtung unter die Erde neu 

zu verlegen. 

Die vorliegende Kostenschätzung ergibt eine Projektgesamtsumme von € 

1.710.000,- die sich wie folgt budgetwirksam aufteilt: 

€ 950.000,- inkl.Ust.  für den Straßenbau 

€ 340.000,- exkl.Ust. für die Wasserleitung und  

€ 420.000,- exkl.Ust. für den Kanalbau  

Derzeit werden Verhandlungen mit der Straßenbauabteilung 2 über mögliche 

Kosteneinsparungen (Übernahme der Arbeitsleistungen auf der Fahrbahn der B44, 

etc.) geführt. Des Weiteren werden Ortsaugenscheine mit den unmittelbar 

angrenzenden Anrainern durchgeführt, um die neu zu gestaltenden Eingangs- und 

Einfahrtsbereiche auf die wirtschaftlichste Variante hinsichtlich Umgestaltung zu 

erörtern.  

Die Kostenschätzung beinhaltet die Ingenieurleistungen von DI Denk in der 

Gesamthöhe von € 168.000,- (€ 95.000,- inkl.Ust. für Straße, € 34.000,- exkl.Ust. für 
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WVA und € 39.000,- exkl.Ust. für ABA) für Planung und Ausschreibung sowie 

Bauaufsicht und Kollaudierung.  

Die bisherigen Entwurfs- und Vorausplanungen wären bis zur entsprechenden 

Projektplanung für Straße, WVA und ABA sowie der Ausschreibung der 

Bauleistungen und Fördereinreichungen fortzuführen. 

Die Bauleistungen sind zumindest für die WVA und ABA neu auszuschreiben, der 

Straßenbau wäre grundsätzlich bereits vergeben, jedoch ist vermutlich eine neue 

Ausschreibung über die gesamten Bauleistungen sinnvoller. 

Die Finanzierung ist unter der Voraussetzung einer positiven Stellungnahme der 

Aufsichtsbehörde gegeben. 

Wortmeldungen: GR Fahrner, UStR DI Brandstetter, Bgm. Schmidl-Haberleitner 

UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge im Rahmen des Sanierungsprojektes das Projekt „Sanierung 

des Rekawinkler Gehsteiges“ mit einer geschätzten Gesamtsumme von € 

1.710.000,- (€ 950.000,- inkl.Ust. für den Straßenbau, € 340.000,- exkl.Ust für die 

WVA und € 420.000,- exkl.Ust. für die ABA) vorbehaltlich der Ergebnisse der 

Ausschreibung und vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zur 

Darlehenszuzählung grundsätzlich beschließen. 

Die Bedeckung ist jeweils unter 5/612000-002000 (Straßenbau), 5/850190-050000 

(WVA) und 5/851230-050000 (ABA) gegeben. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 5 – Nachträgliche Beschlussfassung Pachtverträge ÖBF 

Sachverhalt:  

Für 3 Pachtverträge soll nachträglich ein Beschluss gefasst werden – es liegen für 

folgende Pachtverträge keine gültigen Beschlüsse vor. Für die 

Rechnungsabzeichnung sind diese daher nachträglich zu beschließen: 

 Erklärung: Parzelle Nr. 308/1 Preßbaum Waldabteilung 25b Anlage eines 1m 

breiten Fußweges vom Brentenmaisbach bis 30m östl. Grenzstein 64. Länge 

380m – Errichtung einer Betonbrücke über den Brentenmaisbach – Anlage 

eines 1m breiten Gehweges „Mickaweges“ igs.  
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Jährlicher Betrag:€ 3,92 inkl. UST abgeschlossen im Jahr 1955 
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 Benützungsvertrag: Gst.187/7 KG 01905 Preßbaum – Umkehrplatz für 

Busbucht. 

Jährlicher Betrag: Re. vom 01.01.2017 – ReNr. 0600565619 - € 706,36 inkl. 

UST (das jährliche Entgelt ist mit dem VPI 96 August 2000 105,5 Punkte 

wertgesichert). Laut Auskunft der ÖBF wurden die Beträge bis dato falsch 

verrechnet und eine Richtigstellung erfolgt für das Jahr 2017. Abgeschlossen 

im Jahr 2001 
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 Benützungsvertrag: Gst. 64/153, Tl., 1/170 KG 01907 Rekawinkel – 

Bankettverbreiterung.  

Jährlicher Betrag: € 73,63 inkl. UST (das jährliche Entgelt ist mit dem VPI 

2000, Nov. 2005 wertgesichert) Abgeschlossen im Jahr 2006 
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Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die vorliegenden Pachtverträge mit den ÖBF nachträglich 

beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 6 – Unterstützung Flüchtlingsverein 

Sachverhalt: (vorbereitet von Vzbgm. Wallner-Hofhansl/R. Berger) 

Es wurde am 10.02.2017 vom Verein Flüchtlingsinitiativen Wienerwald ein 

Subventionsansuchen von Euro 3.000,- vorgelegt. Zum Ansuchen hat der Verein den 

Jahresbericht 2016 und das Arbeitsprogramm 2017 beigelegt. Aus beiden Berichten 

geht eindeutig hervor, dass das Geld dringend für die Flüchtlingsarbeit benötigt wird. 

Für das Jahr 2017 wird der Schwerpunkt mit der Integration der Flüchtlinge in den 

Arbeitsmarkt gelegt. Die hierfür anfallenden Kosten für Bewerbungsschreiben, 

Workshops, Sprachkurse uvm. sind vom Verein alleine nicht tragbar. Trotz allen 

Bemühungen, werden immer wieder Gelder für Notsituationen im Alltag der 

Hilfesuchenden benötigt. Der Verein Flüchtlingsinitiativen Wiederwald organisiert 

weiters Veranstaltungen die gleichermaßen den Flüchtlingen, wie auch der 

einheimischen Bevölkerung dienen, um die gemeinsamen Integration zu fördern. 

Aufgrund der wertvollen Arbeit des Vereines für alle Pressbaumer Bürger, wurde 

dem Verein 2016 eine Subvention von Euro 13.000,- gewährt. 

Wortmeldungen: GR Ing Pintar, StR DI Wiesböck 

Vzbgm. Wallner-Hofhansl stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Es wird dem Verein Flüchtlingsinitiative Wienerwald eine Subvention in Höhe von € 

3.000,- ausbezahlt.  

Bedeckung: Flüchtlingshilfe 1/426-768 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Stimmenthaltung: StR Krischel Bakk.phil., GR Mag. Jedlaucnik 



Gemeinderatssitzung am 27. März 2017 – öffentlicher Teil! 

 

 

 

49 

Mehrheitlich angenommen 

 

Zu Top 7 – Beschlussfassung Kaufvertrag ÖBF 

Wird abgesetzt 

 

Zu Top 8 – Ankauf Rasentraktor für Wirtschaftshof 

Sachverhalt: (vorbereitet von Mag. H. Jedlaucnik/A. Hajek 

Derzeit verfügt der Wirtschaftshof über einen Honda-Rasentaktor ausgelegt für 

Kleinflächen. Da die Betreuung der Rasenfläche mittlerweile auf einige Hektar-

Flächen angestiegen ist, ist der alte Rasentraktor überlastet und die jährlichen 

Reparaturkosten bereits so hoch sind, dass diese den Wert des Gerätes jährlich 

übersteigt. 

Es wäre daher sinnvoll einen Kommunalrasentraktor anzuschaffen. 

Drei Angebote wurden eingeholt: 

Fa. Passecker, Pressbaum   Euro  40.198,85 incl. Ust 

Fa. Jelinek, Rosenau   Euro 41.235,79 incl. Ust 

Fa. Ortlieb, Tulln    Euro  41.520,00 incl. Ust 

In den Angeboten sind alle benötigten Zusatzausrüstungen vorhanden. 

Der Ausschuss für Gemeindeeinrichtungen hat in seiner Sitzung am 14.03.2017 den 

Ankauf mehrheitlich (eine Stimmenthaltung bezüglich fehlender Kosten-Nutzen-

Rechnung wurde abgegeben) empfohlen und wie folgt behandelt: 

Es wird natürlich viel im Gelände gemäht, bei Steinen und Holzstücken in den 

Grünflächen fallen bei herkömmlichen Geräten, welche nicht für den kommunalen 

Bereich konzipiert sind, dauernd hohe Reparaturkosten z.B. Zahnriemenabriss – 

einmal Kosten € 170,- an. 

Bis jetzt gemulcht – immer mehr Beschwerden schaut nicht schön aus, mehr als 

30.000 m² pro Woche, z.B. Lastberg 8.000 m², Friedhof 3.000 m², Kinderspielplatz 

1.700 m², B44 mit Seitenstraßen – das jetzige „Hausgerät“ ist zu klein – neues Gerät 

ist ein Kommunalgerät mit Hochentleerung – halbe Zeit an Arbeit – Mittelabsaugung 

mit Gebläse – feuchtes Gras verstopft nicht mehr – Aushilfe auch für Fußballplatz 

geeignet – Allrad für Gelände notwendig z.B. Lastberg – er ist straßentauglich und 

sollte auch im Winter eingesetzt werden – Konzept wäre gewesen, ein großes 

Fahrzeug für Winterdienst, Kehrung und Mähen anzukaufen – Kosten ca. 180.000,- 
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Euro – wurde im Budget nicht berücksichtigt, daher ist ein einzelnes Gerät für das 

Mähen der Grünflächen erforderlich. Knöterich kann nicht damit behandelt werden – 

wahrscheinlich zu steil. Für Mulchen ist das Gerät ebenfalls geeignet. Grillo haben 

den Vertrieb in Pressbaum – Reparaturen, Lagerhaltung bei der Fa. Passecker 

Budgetmäßig ist es vorgesehen. Das alte Gerät soll verkauft werden.  

Generell Vorschlag StR Scheibelreiter – Fahrzeuge sollen zukünftig beim Dorotheum 

in Vösendorf verkauft werden - die Kosten und die Vorgehensweise sind von Herrn 

Riedinger beim Dorotheum abzuklären. 

Vorschlag GR DI Hartlieb – Vorgehensweise soll von Bgm. und Stadtamtsdirektorin 

in jedem Fall einzeln festgelegt werden. 

GR DI Hartlieb: Eine Investitionskostenrechnung bzw. Amortisationsrechnung wäre 

noch anzustellen. Wann amortisiert sich das neue Gerät? Ist als Basis für die 

Beschlussfassung im Gemeinderat vorweg vorzulegen. 

Frau Hajek hält fest, dass aufgrund von Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit eine 

gemeinsame Nutzung eines so teuren Gerätes durch die Stadtgemeinde und die Fa. 

PKomm erfolgen sollte. Es wurde durch Fr. Hajek auch mit GF DI Winter 

diesbezüglich gesprochen – seitens der PKomm kann eine gemeinsame Nutzung 

nicht erfolgen, da das Gerät bei der Fa. PKomm täglich im Einsatz ist und auch ein 

neues Gerät (etwas kleiner als das vorliegende Angebot) bereits im Vorjahr 

angekauft wurde. Eine Absprache vor dem Ankauf von Geräten zwischen PKomm 

und Stadtgemeinde wäre wünschenswert und wurde von Frau Hajek auch GF DI 

Winter mitgeteilt.  

Kosten: 
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Nutzen der Anschaffung 

 Verbesserung der Arbeitsabläufe →Zeitaufwand wird um 50 % eingespart 

 Sicherheitserhöhung durch Allrad 

 Körperliche Entlastung durch moderne Technik (Federung) 

 Hohe Kosteneinsparung gegenüber Vergabe an Fremdfirmen 

 Gesetzliche Absicherung gem. Straßenverkehrsordnung - zugelassen für 

Straßenverkehr →typisierte selbstfahrende Arbeitsmaschine 

 Einsatz eines Kommunalgerätes entspricht jeglichen Anforderungen, welches 

ein Haushaltsgerät nicht erfüllt (Größe und Beschaffenheit des 

Arbeitsgebietes) 

 Längere Lebensdauer durch qualitativ hochwertiger Verarbeitung 

 Kommunalgerät →Zapfwellenantrieb mit Winkelgetriebe für Mähdeck = d.h. 

keine Keilriemen →dadurch kein Verschleiß 

 Wassergekühlter Motor – weniger Verschleiß 

 Überrollbügel für sicheres Arbeiten 
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Weiters wurde bei der ENU (Energie- und Umweltagentur NÖ) angefragt, ob ein 

gleichwertiges Gerät mit Elektroantrieb angeboten wird. Es wurden 3 Firmen 

genannt: 

Fa. Stiga: keine vergleichbaren Geräte derzeit am Markt 

Fa. Husquarna: keine vergleichbaren Geräte derzeit am Markt 

Fa. Astrad: Ankauf von Geräten nur bei der Kommunalmesse – strombetriebene 

Traktoren werden voraussichtlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren auf den Markt 

kommen. 

Der Verkauf von ausgeschiedenen Geräten, bzw. Fahrzeugen wurde im Ausschuss 

diskutiert, es liegt folgende Tabelle vor: 

Portale zur 
Veräußerung von 
gemeindeeigenen 
Dingen         

 

Anbieter Kosten 
    

Kommunalnet 
                   -   
€  

    

Will haben 
                   -   
€  

    

E-Bay            21,00 €  
    

Dorotheum *) 
    

      *) Anlieferung nach Vösendorf durch Gemeinde 
  Wert von 0,00  -   3.000 € > 10 %  Gebühren 
  Wert von 3.001 - 6.000 €  >   5 %  Gebühren 
  Wert ab 6.001 €  - lfd.        > keine Gebühren. 
  

      15.03.17 - Rie 
     

      

      

       

Laut schriftlicher Anregung von Ausschussvorsitzenden GR Mag. Jedlaucnik und 

Ausschussvorsitzenden-Stv. StR Kalchhauser soll in diesem Fall der alte 
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Rasentraktor (6 Jahre alt) mit einem geschätzten Wert (Fa. Passecker) von € 700,- 

bis € 800,- ein Verkauf über Will haben und Kommunalnet erfolgen. 

Bedeckung: 1/820-020 – Ankauf von Maschinen (Wirtschaftshof) VA 2017 45.000 – 

Euro bis dato noch keine Ausgaben. 

Wortmeldungen: GR Dr. Großkopf stellt den 

Gegenantrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, den Antrag an den Ausschuss zurück zuweisen 

und eine Kostenvergleichsrechnung mit verschiedenen Varianten ist anzustellen. 

Entscheidung: 

Dafür: die Mehrheit des Gemeinderates 

Dagegen: GR Auer, GR Knapp, GR Mag. Jedlaucnik, StR Krischel Bakk.phil., 

Fraktion Wir 

Enthaltungen: GR Ehnert 

Mehrheitlich angenommen. 

 

GR Mag. Jedlaucnik stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Ersatzanschaffung eines Rasentraktors lt. vorliegendem 

Angebot bei der Fa. Passecker mit Kosten von Euro 40.198,85 incl. Ust. beschließen. 

Der Verkauf des alten Rasentraktors mit einem geschätzten Wert von € 700,- bis € 

800,- soll mit einem Verhandlungspreis von € 800,- über Will haben und 

Kommunalnet erfolgen. 

Der Antrag von GR Mag. Jedlaucnik wird nicht mehr abgestimmt. 
 

Zu Top 9 - Personalkostenförderung 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR Heise/M. Riedinger) 

Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien hat für den NMS-Hort-Standort in 3021 

Pressbaum Klostergasse 12 lt. Förderrichtlinien der NÖ Landesregierung um 50%-

ige Personalkostenförderung angesucht. 

Es handelt sich dabei um einen Betrag von € 2.484,00. 

Dabei ist der Zeitraum von März 2017 bis Juni 2017 betroffen.  

Unter Punkt 1 der Allgemeinen Förderbestimmungen des Landes NÖ ist der 

entsprechende Hinweis der gesetzlichen Regelung festgehalten. 
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Es handelt sich dabei um den § 6 das NÖ Kinderbetreuungsgesetzes Punkt 1 

Abschnitt b. Demnach sind die Standortgemeinden verpflichtet eine 

Personalkostenförderung in der Höhe von 50 Prozent zu leisten. 

Dies wurde auch noch einmal telefonisch bei der Abteilung Allgemeine Förderung 

F3, Fr. Kranz beim Amt der NÖ Landesregierung am heutigen Tag hinterfragt. Fr. 

Kranz bestätigt ebenfalls, dass die Standortgemeinden gesetzlich verpflichtet sind 

Personalkostenförderung zu leisten. 

Eine Bedeckung ist unter HHSt 1/230000-755000 gegeben. 

StR Heise stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Beschluss zur gesetzlich fundierten 50%igen 

Personalkostenförderung für den Zeitraum 3/2017 bis 6/2017 für den NMS-Hort-

Standort der Erzdiözese Wien in Höhe von € 2.484,00 fassen. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

Zu Top 10. - Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

Sachverhalt: 

Die Erzdiözese Wien möchte am Schulstandort 3021 Pressbaum Fünkhgasse 45a 

Räumlichkeiten, Einrichtungen und Flächen nutzen. Dafür wurde von Fr. Mag. 

Schindlecker am 13. Dezember 2016 ein Zusatz zur Grundsatzvereinbarung 

zwischen der Stadtgemeinde Pressbaum und der Erzdiözese vorbereitet.  

Es erfolgt dazu jetzt eine Abänderung unter Pkt. 3 Gegenleistung dahingehend, dass 

bei den Zahlungsmodalitäten eine Änderung auf Monatsraten festgelegt wurde. Dies 

erfolgt in Absprache mit der Schulstiftung der Erzdiözese Wien als Untermieterin. 

StR Heise stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge den Beschluss vom 13. Dezember 2016 aufheben und die 

vorliegende Grundsatzvereinbarung wie folgt beschließen: 

 

G R U N D S A T Z V E R E I N B A R U N G 

betreffend die Nutzung von Räumlichkeiten, Einrichtungen und Flächen der Pkomm- 

Pressbaumer Kommunal GmbH 

 



Gemeinderatssitzung am 27. März 2017 – öffentlicher Teil! 

 

 

 

55 

 

abgeschlossen zwischen  

der Stadtgemeinde Pressbaum, Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum,  

als Untervermieterin einerseits und  

 

der Schulstiftung der Erzdiözese Wien, Singerstraße 7/4/2/21, 1010 Wien,  

als Untermieterin andererseits, wie folgt: 

 

I. 

Präambel 

 

Die Stadtgemeinde Pressbaum ist Hauptmieterin der Liegenschaft EZ 1768, KG 01905 

Pressbaum, mit der Liegenschaftsadresse Fünkhgasse 45 a, 3021 Pressbaum, auf welcher ein 

Schulgebäude errichtet ist. 

Die PKomm– Pressbaumer Kommunal GmbH als Liegenschaftseigentümerin der EZ 1768, 

KG 01905 Pressbaum und Vermieterin hat mit Schreiben vom 06. 12. 2016 ihre Zustimmung 

zur Untervermietung gemäß Bestandvertrag vom 27.09.2011 erteilt. 

 

Die Gemeinden Stadtgemeinde Pressbaum, Marktgemeinde Tullnerbach und Gemeinde 

Wolfsgraben betreiben als Mittelschulgemeinde Pressbaum die Neue Mittelschule im 

genannten Schulgebäude. 

 

Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien betreibt seit dem Schuljahr 2011/12 in diesem 

Schulgebäude eine Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe.  

 

Über die gemeinsame Nutzung wurde am 31.01.2011 eine Grundsatzvereinbarung getroffen.  

 

Die Schulstiftung der Erzdiözese Wien hat Interesse, weitere Räumlichkeiten für 

Veranstaltungen bzw. von ihr in Pressbaum betriebenen Schulen zu nutzen. Dementsprechend 

wird die Grundsatzvereinbarung vom 31.01.2011 hiermit gemäß Pkt II 5 der 

Grundsatzvereinbarung vom 31.01.2011 ergänzt. Die Regelungen der Grundsatzvereinbarung 

bleiben ansonsten unberührt und gelten, sofern im Folgenden nichts Abweichendes geregelt 

ist, auch für die Nutzung der zusätzlichen Räumlichkeiten. 

 

II. 

Vertragspunkte 

 

1. Vertragsgegenstand 



Gemeinderatssitzung am 27. März 2017 – öffentlicher Teil! 

 

 

 

56 

 

Mit dem gegenständlichen Zusatz zur Grundsatzvereinbarung wird der Untermieterin das 

Recht eingeräumt, die im Nutzungskonzept (Beilage ./A) festgehaltenen Räumlichkeiten, 

Einrichtungen und Flächen ausschließlich bzw. gemeinsam mit der Neuen Mittelschule zu 

nutzen.  

Das Nutzungskonzept (./A) ist ein Bestandteil dieses Vertrages. 

Die zur ausschließlichen Nutzung überlassenen Räumlichkeiten, Einrichtungen und Flächen 

sind in den planlichen Darstellungen des Nutzungskonzeptes rot, die der alleinigen Benützung 

der Neuen Mittelschule verbleibenden Räumlichkeiten, Einrichtungen und Flächen blau und 

die der gemeinsamen Nutzung dienenden Räumlichkeiten, Einrichtungen und Flächen grün 

schraffiert. 

 

 

 

2. Vertragsdauer 

 

Das Untermietverhältnis tritt mit 1.9.2016 in Kraft und endet am 31.08.2019  

Es kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist 

jeweils zum 31.8. aufgekündigt werden.  

 

Die Vertragsteile sind zur vorzeitigen Auflösung des Vertrages aus einem wichtigen Grund 

berechtigt. 

 

Es wird vereinbart, dass der Eigenbedarf der vermieteten Räumlichkeiten, Flächen und 

Einrichtungen durch die Stadtgemeinde Pressbaum als wichtiger Grund für die Kündigung 

des Untermietvertrages durch den Untervermieter anzusehen ist. 

 

 

3. Gegenleistung 

 

Die Untermieterin verpflichtet sich für die vertraglich eingeräumten Nutzungsmöglichkeiten, 

der Untervermieterin einen jährlichen Mietzins für die Nutzungsperiode 01.09.2016- 

31.08.2017 von € 51.300.- (in Worten: Euro einundfünfzigtausenddreihundert) zu bezahlen. 

Er ist in 2 Raten zu je € 25.650.- (in Worten: Euro 

fünfundzwanzigtausendsechshundertfünfzig) bis spätestens zum 5. 3 und 5.7 des Jahres 

spesen- und abzugsfrei auf das Konto Raiffeisenbank Wienerwald, IBAN: 

AT603266700200000356, BIC: RLNWATWWPRB, der Untervermieterin zu bezahlen. 
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Dieser besteht aus  

a) dem frei vereinbarten Hauptmietzins (Bereitstellung der vereinbarten Räumlichkeiten 

und Flächen) 

b) dem Anteil an den Betriebskosten und öffentlichen Abgaben (u.a. Beheizung, Ver- 

und Entsorgung (Strom, Müll, Wasser), Schneeräumung, Instandhaltung, Reinigung) 

c) dem Entgelt für die mitvermieteten Einrichtungsgegenstände (Inventar) und 

d) der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.  

 

Grundlage der Mietzinsberechnung ist die Kalkulation vom 23.11.2016  

(Beilage ./B), die einen Bestandteil dieses Vertrages bildet. 

 

Für den Fall des Verzuges kann die Untervermieterin sowohl übliche von Rechtsanwälten 

oder Inkassobüros in Rechnung gestellte Mahnspesen sowie den gesetzlichen Verzugszinssatz 

verlangen. 

 

Beide Vertragsteile halten fest, dass das in diesem Vertragspunkt vorgesehene, jährlich neu 

festzulegende Entgelt auf der Basis des Nutzungskonzeptes und des Ausstattungs- und 

Erhaltungszustandes des Vertragsobjektes zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

angemessen scheint. 

 

 

 

III. Gebrauchsrecht 

 

Die Untermieterin ist berechtigt, die Räumlichkeiten, Flächen und Einrichtungen zu 

Vertragszwecken zu gebrauchen und zu benutzen. Sie hat die Räumlichkeiten, Flächen und 

deren Einrichtungen, insbesondere die Licht-, Heizungs- und Wasserleitungen und die 

sanitären Anlagen, so zu warten und, soweit es sich nicht um einen ernsten Schaden des 

Hauses handelt, so instand zu halten, dass der Untervermieterin und den anderen Benützern 

des Hauses kein Nachteil erwächst. Wird die Behebung eines ernsten Schadens nötig, so ist 

sie verpflichtet, die Untervermieterin unverzüglich zu verständigen. 

Kommt die Untermieterin dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die Untervermieterin 

berechtigt, sämtliche Wartungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten auf Kosten der 

Untermieterin durchführen zu lassen. Die Untermieterin ist verpflichtet, die Untervermieterin 

hinsichtlich dieser Kosten vollkommen schad- und klaglos zu halten. 
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Im Übrigen hat die Untermieterin die dem Untermietvertrag angeschlossene und von ihr zur 

Kenntnis genommene Hausordnung zu beachten und für deren Beachtung durch andere 

Benützer zu sorgen. 

 

 

IV. Allgemeine Bestimmungen 

 

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen der Grundsatzvereinbarung.  

 

Dieser Vertrag bedarf in Ansehung der Stadtgemeinde Pressbaum eines 

Gemeinderatsbeschlusses. 

 

Insofern durch die Anmietung von weiteren Räumlichkeiten durch die Untermieterin in 

Rechte der Mittelschulgemeinde eingegriffen wird, bedarf dieser Vertrag der Zustimmung der 

Mittelschulgemeinde. 

 

Die mit der Errichtung und Vergebührung dieses Vertrages verbundenen Kosten und 

Gebühren trägt die Untermieterin zur Gänze. Für Zwecke der Gebührenbemessung wird 

festgehalten, dass der Jahresmietzins derzeit 51.300.- € (in Worten: Euro 

einundfünfzigtausenddreihundert) beträgt. 

 

Pressbaum, am 27.03.2017 

 

………………………………..                        ……………………........................ 

Stadtgemeinde Pressbaum                                Schulstiftung der Erzdiözese Wien 

vertreten durch den Bürgermeister 

Josef Schmidl-Haberleitner 

 

 

…………………………………..       

Stadtrat        

 

…………………………………..                          …………………………….. 

   

Gemeinderat                                                      Gemeinderat 

 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 
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Zu Top 11. - Berichte 

 Bgm Schmidl-Haberleitner berichtet: Blühendes Nö: Pressbaum an 6. Stelle 

 DI Willi Eigner und Heidemaria Onodi bedanken sich für die erhaltene Ehrung 

 Verein MoKi bedankt sich für die erhaltene finanzielle Unterstützung 

 StR Krischel Bakk.phil. – Bezirksblätter haben falsches Abstimmungsergebnis 

des Gemeinderates bezüglich Unterstützung Benefizprojekt Voices für Syrier 

(einstimmig war falsch – Abstimmung richtig war mehrheitlich) veröffentlicht 

 GR Naber BA MA MSc: Kraftsport: seit 11.3. Landesmeister – am 22.4. 

Veranstaltung im Stadtsaal 

 Badminton Veranstaltung am 2.4. Sacre Coeur 

 GR Leininger: Kleidertauschbörse 7.4. im Rathaus 

 StR Sigmund: 1.4. Müllsammelaktion ab 9.00 Uhr am Fußballplatz, 

Anmeldung bei Christina Müller 

 Bgm.Schmidl-Haberleitner: Dank an StR DI Wiesböck für die tolle 

Aufbereitung des RA 2016 

  

Der Bürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um19.46 Uhr. 

 

V.g.g. 
 

Der Bürgermeister:             Die Schriftführerin: 

 

 

.......................................             ………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)                   Michaela Kröss      

            

 
Die Protokollprüfer: 
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
StR Irene Heise (ÖVP)    Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ)  
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.......................................................   ................................................ 

StR Wolfgang Kalchhauser (WIR)  StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ) 

 
 
 
 

......................................................                  ………………………………. 
GR Christine Leininger (GRÜNE)   GR Tanja Ehnert (NEOS) 
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